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Pressemitteilung 
 
Landgericht Hamburg verbietet Tabakwerbung in Online-Shop und 
Newsletter 
 
Berlin, 29. April 2026 – Die Kanzlei Mueller.legal hat für den Verbraucherschutzverband Pro 
Rauchfrei e. V. vor dem Landgericht Hamburg einen weiteren Erfolg gegen unzulässige Ta-
bakwerbung erzielt. Das Gericht untersagte dem Betreiber eines Online-Shops für Tabaker-
zeugnisse, im Internet mit bestimmten Abbildungen und Texten für Tabakwaren zu werben 
sowie entsprechende Werbung in Newslettern zu versenden. Das Urteil erging im Haupt-
sacheverfahren (Urt. V. 23.04.2026, Az.: 402 HKO 67/25). 
 
Im Mittelpunkt des Verfahrens standen Werbebanner, Produktinszenierungen und Newslet-
ter für Tabakerzeugnisse und erhitzte Tabakerzeugnisse. Nach Auffassung des Gerichts sind 
vom Werbeverbot alle positiven Zuschreibungen und Anpreisungen erfasst, da diese da-
rauf angelegt seien, den Verkauf von Tabakerzeugnissen zu fördern. Zulässig seien lediglich 
solche Produktbeschreibungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verkauf der 
Waren stehen und der erforderlichen Informationsvermittlung dienen.  
 
Das Landgericht Hamburg stellte außerdem klar: Das Verbot gilt im gesamten Internet. Eine 
Ausnahme vom Tabakwerbeverbot für spezialisierte Online-Shops gibt es nicht.   
 
Besonders relevant ist die Entscheidung auch für E-Mail-Marketing. Das Gericht bewertete 
bereits den Versand eines Newsletters mit Tabakangeboten und direkter Bestellmöglichkeit 
als Werbung. Dass sich Empfänger zuvor für den Newsletter registriert haben, ändere daran 
nichts. 
 
„Das ist ein richtungsweisendes Urteil. Wer Tabakerzeugnisse online verkauft, muss sich auf 
eine neutrale Darstellung beschränken und darf seine Produkte nicht mit Lifestyle-Bildern, 
Genussversprechen oder kaufanreizenden Newslettern bewerben“, sagt Rechtsanwalt Pe-
ter Weiler von Mueller.legal. 
 
Mueller.legal vertritt Pro Rauchfrei e. V. regelmäßig bei der zivilrechtlichen Durchsetzung 
verbraucherschützender Vorschriften im Bereich Tabakwerbung und Jugendschutz. 
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